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Schlarmann von Geyso
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Ausfuhrnachweis für  
Umsatzsteuerzwecke

Seit dem 1. Juli 2009 besteht in der EU ein­
heitlich die Pflicht zur Teilnahme am elek­
tronischen Ausfuhrverfahren – unabhängig 
vom Beförderungsweg. In Deutschland 
steht dafür das IT-System „Atlas-Ausfuhr“ 
zur Verfügung. Mit Schreiben vom 3. Mai 
2010, das auf Ausfuhrlieferungen anzu­
wenden ist, die nach dem 30. Juni 2010 be­
wirkt werden, erläutert das Bundesfinanz­
ministerium (BMF) die Auswirkungen auf 
den Ausfuhrnachweis für Umsatzsteuer­
zwecke. Die Ausfuhrzollstelle überführt die 
elektronisch angemeldeten Waren in das 
Ausfuhrverfahren und übermittelt der an­
gegebenen Ausgangszollstelle vorab die 
Angaben zum Ausfuhrvorgang. Die Aus­
gangszollstelle vergewissert sich, dass die 
Waren den tatsächlich angemeldeten ent­
sprechen, und überwacht ihren körperli­
chen Ausgang aus dem Zollgebiet der Ge­
meinschaft, was der Ausfuhrzollstelle mit 
der Ausgangsbestätigung sofort anzuzei­
gen ist. Für alle elektronisch angemeldeten 
Waren wird der Ausfuhrzollstelle diese 
Nachricht von der Ausgangszollstelle über­
mittelt. Die (deutsche) Ausfuhrzollstelle 
lässt dem Ausführer / Anmelder den „Aus­
gangsvermerk“ elektronisch als pdf-Doku­
ment zukommen. Das BMF-Schreiben unter 
www.hk24.de, Dokument-Nr. 46271.

Umsatzsteuer auf  
Postdienstleistungen

Durch das Gesetz zur Umsetzung steuerli­
cher EU-Vorgaben werden die Deutsche 
Post AG und andere private Anbieter hin­
sichtlich der Erbringung von Postdienstleis­
tungen gleichgestellt. Universalpostdienst­
leistungen, die bislang nur die Deutsche 
Post AG erbracht hat, bleiben auch weiter­
hin grundsätzlich von der Umsatzsteuer  
befreit. Sie können künftig aber auch von 
privaten Anbietern umsatzsteuerfrei erbracht 
werden, wenn diese sich verpflichten, sie  
flächendeckend innerhalb des gesamten  
Bundesgebietes anzubieten. Zu Universal­
postdienstleistungen zählen Briefsendungen 
und die Zusendung von Paketen bis zu zehn 
Kilogramm, von adressierten Büchern,  
Katalogen, Zeitschriften und Zeitungen bis 
zu zwei Kilogramm sowie von Einschreiben 

und Wertsendungen. Die Beförderung von 
Paketen mit einem Gewicht zwischen zehn 
und 200 Kilogramm sowie von Büchern und 
anderen Sendungen über zwei Kilogramm 
werden ab dem 1. Juli 2010 umsatzsteuer­
pflichtig. Weiterhin besteht keine Steuer­
freiheit für Leistungen, die aufgrund indivi­
duell ausgehandelter Vereinbarungen, zum 
Beispiel Sonderkonditionen, erbracht wer­
den. Informationen hierzu unter www.hk24.
de, Dokument-Nr. 57853.

Nachweis als Steuerpflichtiger

Für Unternehmen, die in Deutschland an­
sässig sind und die für die Vergütung von 
Vorsteuerbeträgen in einem Drittland eine 
Bestätigung ihrer Eigenschaft als Unter­
nehmen benötigen, stellt das zuständige  
Finanzamt eine entsprechende Bescheini­
gung aus. Hierzu hat das Bundesfinanzmi­
nisterium (BMF) mit Schreiben vom 14. Mai 
2010 das Vordruckmuster „USt 1 TN“ ver­
öffentlicht, abrufbar unter www.hk24.de, 
Dokument-Nr. 5459.

Umsatzsteuer:  
neue Vordruckmuster

Mit Schreiben vom 19. April 2010 hat das 
Bundesfinanzministerium (BMF) neue Vor­
druckmuster für Umsatzsteuervoranmel­
dungs- und -vorauszahlungsverfahren ab 
Juli 2010 bekanntgegeben, abrufbar unter 
www.hk24.de, Dokument-Nr. 44646.

Elektronische Übermittlung  
von Bilanzen

Für Wirtschaftsjahre ab dem 1. Januar 2011 
sind Unternehmen dazu verpflichtet, dem 
Finanzamt ihre Steuerbilanzen oder ihre 
steuerlichen Gewinn- und Verlustrechnun­
gen und gegebenenfalls Überleitungsrech­
nungen elektronisch zu senden. Die Daten 
können unabhängig von den Steuererklä­
rungen an das Finanzamt übermittelt wer­
den. Das Schreiben des Bundesfinanzminis­
teriums (BMF) vom 19. Januar 2010 regelt 
Umfang, Form und Inhalt der elektroni­
schen Übermittlung. Die Finanzverwaltung 
kann aufgrund einer Härtefallregelung auf 
die elektronische Übermittlung verzichten, 

sofern dem Steuerpflichtigen die elektroni­
sche Übermittlung wirtschaftlich oder per­
sönlich nicht zuzumuten ist. Einzelheiten 
unter www.hk24.de, Dokument-Nr. 57244.

Ansässigkeitsbescheinigungen

Ausländische Behörden fordern oft von in 
Deutschland ansässigen Unternehmen, die 
Umsätze im Ausland erzielen, eine Ansäs­
sigkeitsbescheinigung, die von dem zustän­
digen inländischen Finanzamt ausgestellt 
wird und als Nachweis der Steuerpflicht in 
Deutschland gilt. Dafür sind die mit den 
ausländischen Steuerverwaltungen abge­
stimmten offiziellen Vordrucke zu verwen­
den, andernfalls das bundeseinheitliche 
Muster einer Ansässigkeitsbescheinigung 
in deutscher und englischer Sprache. Eine 
frei formulierte Bescheinigung darf laut 
Verfügung der Oberfinanzdirektion Rhein­
land vom 28. Mai 2009 nicht mehr verwen­
det werden. Die Formulare unter www.
hk24.de, Dokument-Nr. 36725.

Anzeigenpflicht bei  
Auslandsbeteiligungen

Mit Schreiben vom 15. April 2010 erläutert 
das Bundesfinanzministerium (BMF) Einzel­
heiten zur Anzeigenpflicht bei Auslandsbe­
teiligungen, für die der Vordruck BZSt 2 zu 
verwenden ist. Nach § 138 Abs. 2 Abgaben­
ordnung (AO) haben Steuerpflichtige mit 
Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthalt, Ge­
schäftsleitung oder Sitz im Inland ihrem Fi­
nanzamt die Gründung sowie den Erwerb 
von Betrieben im Ausland anzuzeigen. Glei­
ches gilt für Beteiligungen an ausländischen 
Personengesellschaften, deren Aufgabe und 
Änderung. Zum Erwerb von Beteiligungen an 
Kapitalgesellschaften sind die in der AO ge­
nannten Größenmerkmale zu berücksichti­
gen. Das BMF-Schreiben unter www.hk24.de, 
Dokument-Nr. 58744.

Die Ausgabe Juli der monatlichen Steuer
informationen unter www.hk24.de, Doku-
ment-Nr. 58649, die Umsatzsteuerumrech-
nungskurse für Juni unter Dokument-Nr. 
56393.

Vor  Or t 31Recht  und  Fa i r  P lay30

Artikel gratis per SMS unter Angabe PY3Q an 
die Handynummer 53535 (siehe auch Seite 72).

Vor fünf Jahren wurde in Bergedorf das 
erste deutsche Business Improvement 

District (BID) eingerichtet. Mit dem BID Alte 
Holstenstraße ist seit diesem Jahr ein weite­
res hinzugekommen. Die Initiativen in Berge­
dorf dienen auch anderen Hamburger Stadt­
teilen als Vorbilder. Grund genug für ein 
Treffen der Hamburger Interessengemein­
schaften und BID-Initiativen.

Im Vordergrund stand, wie bei ähnlichen 
Quartiersrundgängen auch, der Gedanken­
austausch unter den Quartiers- und Cityma­
nagern sowie den Vorständen der Hamburger 
Interessengemeinschaften. Beflügelt wurden 
die Diskussionen unter den rund 30 Teilneh­
mern durch Erfahrungsberichte über die Akti­
vitäten der beiden Bergedorfer BIDs. Hierzu 
stellten die beiden BID-Managerinnen Traute 

Rohmann vom BID Sachsentor und Isabel 
Kassner vom BID Alte Holstenstraße sowie Jo­
achim Wagner vom Förderverein für Wirt­
schaft und Stadtmarketing in Bergedorf ihre 
Aktivitäten und Ideen für Bergedorf vor. Au­
ßerdem fand eine Vor-Ort-Begehung der bei­
den Quartiere statt.

Das Bezirkszentrum Bergedorf zeichnet 
sich durch seine historische Bausubstanz und 
seine gewachsene Einzelhandelsstruktur aus. 
Zugleich ergeben sich unter anderem aus der 
Erweiterung des nahe gelegenen Einkaufs­
zentrums und der städtebaulichen Zäsur 
durch die S-Bahntrasse aber auch vielschich­
tige Herausforderungen für die ansässigen 
Kaufleute. Zum Ausklang des Treffens kamen 
die Teilnehmer in Hamburgs ältester Wein­
kellerei von Have zusammen. Bei einem Glas 
Hamburger Rotspon wurden die Gespräche 
über Ziele und Probleme von Interessenge­
meinschaften und BID-Initiativen in gemüt­
licher Atmosphäre bis spät in den Abend 
fortgesetzt.�

Treffen der Hamburger Interessengemeinschaften
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Trafen sich zum Gedankenaustausch: Vertreter der Hamburger Interessengemeinschaften  
und BID-Initiativen

Artikel gratis per SMS unter Angabe 9QQF an die 
Handynummer 53535 (siehe auch Seite 72).


